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Dieses Grundeinkommensbuch ist un-
verkennbar mit dem Namen von Ron-
ald Blaschke (profilierter Denker und
Aktivist des bedingungslosen Grun-
deinkommens in Deutschland) verbun-
den. Der Philosoph, Publizist und Mitbe-
gründer des deutschen „Netzwerk Grun-
deinkommen“ hat zu diesem Buch den
ersten und knapp 300 Seiten umfassen-
den Abschnitt (über „Geschichte, Fra-
gen und Antworten einer Idee“) beiges-
teuert und den dritten Teil über An-
sätze und Modelle von Grundsicherun-
gen und Grundeinkommen in Deutsch-
land verfasst. Der zweite (kurze) Absch-
nitt stammt von Katja Kipping und ver-
steht sich als politischer Essay. Im
vierten Teil hat Adeline Otto Beiträge
mehrerer AutorInnen unter dem Stich-
wort „Die Grundeinkommensdebatte in
Europa aus linker Perspektive“ versam-
melt.

Der Band „Grundeinkommen“ kann
insbesondere als Beitrag zur Verortung
der Grundeinkommens-Debatte im
linken, emanzipatorischen Spektrum
verstanden werden. Das bedingungslose
Grundeinkommen hat in der Linken
nämlich nicht nur Zuspruch: In Deutsch-
land sind einerseits neoliberale Bürg-
ergeldmodelle in Diskussion, die oft-
mals benutzt werden, um das Grun-
deinkommen als ungeeigneten Debatte-
nansatz abzutun. Andererseits erfährt
das  Grundeinkommen z .B.  aus
sozialdemokratischer bzw. gew-

erkschaftlicher Richtung Gegenwind,
weil dadurch Konzepte wie Erwerbsar-
beit, Wachstum oder vorsorgender
Sozialstaat in Frage gestellt würden.

Abschnitt I und II
Wer einen umfassenden und kurz gehal-
tenen Streifzug durch die (Geschichte
der) Idee des Grundeinkommens sucht,
ist mit anderen Publikationen u.U. bess-
er bedient. Was dieses Buch hervorra-
gend leistet, ist, ausgewählte „Protagon-
istInnen“ des Grundeinkommens bzw.
deren Denken ausführlich vorzustellen.
Dazu gehören hierzulande wenig zi-
tierte Denker wie Thomas Paine und
Thomas Spence oder aber „KlassikerIn-
nen“ wie Erich Fromm, André Gorz,
Michael Opielka, Lieselotte Wohlgenan-
nt oder Georg Vobruba. Blaschke zeigt
auf, dass das bedingungslose Grun-
deinkommen seinen festen Platz in der
Geschichte des linken und emanzipa-
torischen Denkens hat und viele interes-
sante Querverbindungen zwischen
Grundeinkommen und anderen emanzi-
patorischen Ansätzen gegeben sind.

Blaschke widmet sich ausgiebig den
Werken von Thomas Paine (einem
sozialliberal geprägten Vertreter der en-
glischen Frühsozialisten) und Thomas
Spence (ebenfalls Frühsozialist) und
deren naturrechtlichen Begründungen
eines Grundeinkommens. Der Autor
zeigt auf, dass beide bereits zu ihrer
Zeit heute aktuelle Fragestellungen the-
matisiert haben: So etwa die Fragen
„Grundeinkommen und dekommodi-
fizierte, öffentliche Infrastrukturen und
Dienstleistungen“, „Grundeinkommen

auch für Reiche?“ oder „Grundeinkom-
men auch für MigrantInnen?“.

Soziale Infrastrukturen spielen in der
Debatte der deutschen Linken eine
wichtige Rolle, ebenso Dekommodi-
fizierung („Entkleidung vom Charakter
einer käuflichen und verkäuflichen
Ware“). Blaschke zeigt auf, dass soziale
Infrastrukturen und Grundeinkommen
kein Gegensatz sind, im Gegenteil!
Dekommodifizierung könne auf drei
Arten erreicht werden kann. Erstens
durch den universellen Zugang aller
Menschen zu Teilhaberessourcen (Grun-
deinkommen plus gebührenfreie
Nutzung von öffentlichen Gütern, Infras-
trukturen und Dienstleistungen), zweit-
ens durch eine Demokratisierung der
Sozialpolitik und drittens durch
autonome Eigenarbeit im informellen
Sektor (ermöglicht durch ein Grun-
deinkommen).

Ausführlich setzt sich Blaschke mit dem
Thema „Eigentum“ auseinander. Für
Blaschke ist das „bürgerliche Recht auf
Eigentum (und Einkommen) durch Ar-
beit/Wertschöpfung (auch durch eigene
Arbeit) zu befragen“.

So zitiert er Offe, der erklärt, dass
„Gratisdienste“ vorangegangener Gener-
ationen – als „geschenkte Hinter-
grundbedingungen“ – es den so genann-
ten Leistungsträgern ohne deren Verdi-
enst und Zutun erlauben würden, ein
scheinbar allein durch individuelle Ar-
beitsanstrengung „verdientes“ Einkom-
men zu erzielen. Schätzungsweise wür-
den diese „Hintergrundbedingungen“
für 90% der Einkommen in Europa und
den USA verantwortlich sein. Dazu kom-
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men noch die gesellschaftlich unbezahl-
ten Tätigkeiten, etwa in den Haushal-
ten und Famil ien ,  d ie  zum ge-
sellschaftlichen Reichtum beitragen. Es
sei also nicht - wie oftmals vorgebracht
- so, dass diejenigen, die einer Lohnar-
beit nachgehen, die Grundeinkommen-
s-BezieherInnen alimentieren würden.

Blaschke plädiert einerseits für eine
(Rück-)Vergemeinschaftung pri-
vatisierten gemeinschaftlichen Eigen-
tums (wie auch Spence), andererseits
für eine neue Distribution – und zwar
gerade auch an das Individuum.
Angestrebt sei also keine Kollek-
tivierung des Privateigentums.
Vielmehr solle jedes Individuum auch
ein Recht auf ein „Privat-Eigenes“
haben. Dieses solle dem Menschen (in
Anlehnung an Hannah Arendt) den nöti-
gen Schutz vor der Willkür des Staates
und des Marktes bieten und die Grund-
lage geben, dass Menschen „autonom
sprechen und handeln“ können. Womit
diese zu „Mitgestaltern des Öf-
fentlich-Politischen“ werden können.
Das „Privat-Eigene“ ist der öffentlich
garantierte, unantastbare individuelle
Anteil an einem gemeinsamen Eigen-
tum. Konkretisiert werden soll das „Pri-
vat-Eigene“ laut Blaschke durch das be-
dingungslose Grundeinkommen. Das
Grundeinkommen könne demnach auch
als „Sorgepauschale für das Öf-
fentlich-Politische“ verstanden werden,
es sei jedoch keine Entlohnung.

Bereits bei Thomas Spence gehören
bürgerliche und politische Grundrechte
zusammen. Das Wahlrecht müsse
ökonomisch abgesichert sein. Bereits
Spence erklärt, dass die Bindung poli-
tischer/bürgerlicher Rechte an spezi-
fische ökonomische Teilhabeformen
(wie Eigentum, Arbeit, Einkommen,..)
obsolet ist. Stattdessen stellt er fest,
dass universelle bürgerliche und poli-
tische Rechte auch universeller
(uneingeschränkter, unbedingter)
ökonomischer und sozialer Teilhabe-
möglichkeiten bedürfen. Oder wie Gorz
es formuliert: Das Recht auf Einkom-
men dürfe nicht länger von entlohnter
Beschäftigung abhängen. In Zeiten
eines „Nützlichkeits-Rassismus“ sei im
Sinne von Arendt besonders wichtig zu
betonen, dass es „ein Recht gibt, Rechte
zu haben“. Die Bedeutung des Grun-
de inkommens  im S inne  e ine r
„Demokratiepauschale“ forciert auch

Katja Kipping, prominente Vertreterin
der Partei DIE LINKE. Als Abgeord-
neteR erhalte man recht stattliche
Diäten, um die Unabhängigkeit zu
wahren. Warum also nicht „Diäten
light“ an alle zahlen? „Das wäre die ma-
terielle Vollendung des Anspruchs einer
Demokratie für alle“, so Kipping.

Lohnarbeit wird von Grundeinkommen-
s-BefürworterInnen kritisch betrachtet:
als entfremdete Arbeit im Gegensatz zu
autonomer, selbst bestimmter Eigenar-
beit; als Arbeit, die nur Mittel zum Loh-
nerhalt ist; als reine Marktarbeit, die an-
dere Arbeit entwertet; als Einkommen-
squelle, die für viele kein Auskommen
ermöglicht; als Arbeit, die auf die ganze
Lebenszeit zugreift usw. So sprechen et-
wa Büchele/Wohlgenannt der Marktar-
beit den Vorrang vor anderen Tätigkeit-
en ab.

In diesem Kontext wird auch Kritik an
Sozial- und Bildungspolitiken laut, die
darauf abzielen, den Menschen letztlich
bloß auf seine Rolle als Ware auf einem
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Eine
Ausweitung der entfremdeten Lohnar-
beit sei bereits für Marx kein geeigneter
Weg gewesen, wird betont. Vielmehr
müsse es Frei-Zeiten und –Räume
geben, um Autonomie und Fähigkeiten
zu entwickeln. Blaschke nennt hier Mar-
ta Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz als an-
schlussfähig an die Idee des bedingungs-
losen Grundeinkommens. So wie Gorz
betont auch Blaschke, dass nicht allein
die Schule der Ort für eine solche En-
twicklung sei, sondern auch informelle
Zusammenhänge oder etwa Orte der Ei-
genarbeit dafür nötig sind.

Viel Raum nimmt bei Blaschke Erich
Fromm (1900-1980) ein. Fromm sei der
„bedeutendste Vertreter eines humanis-
tischen und demokratischen Sozialis-
mus, der die Idee des Grundeinkom-
mens befördert hat“. Fromm, der sich
deutlich abgrenzte vom stalinistischen
und bürokratischen „Sozialismus“ will
die Abhängigkeit des Menschen von
Markt und Staat überwinden. In Anleh-
nung an Marx formuliert Fromm: „Die
Arbeit ist ein Mittel zum Geldverdie-
nen, und nicht eine in sich sinnvolle
Tätigkeit“. Der Verlust schöpferischer
Potenziale würde eingetauscht gegen
Plunder auf dem Waren-, Dienstleis-
tungs- und Freizeitmarkt, der allerdings
eine Status verleihende Kraft habe.
Seine innere Leere versuche der „homo

consumens“ mit einem ständigen, stets
wachsenden Konsum zu kompensieren.
Für Fromm ist der Übergang von einer
Psychologie des Mangels zu einer des
Überflusses wichtig. Eine Psychologie
des Mangels erzeuge Angst, Neid und
Egoismus. Wer von Arbeitsplätzen und
Wirtschaftswachstum tagein, tagaus
spreche, suggeriert Mangel. Diese Rede
wolle nur eines hervorbringen:
Marktverhalten. Der Mensch erlebe sich
als „Tauschwert“, als „Markcharakter“,
der Mensch werde zur Ware auf dem
„Persönlichkeitsmarkt“. Die Idee, freie
Bindungen eingehen zu können, beto-
nen auch Büchele/Wohlgenannt.
Fromm meint, dass der Mensch bisher
zu sehr mit seiner Arbeit beschäftigt
war. Mit einem Grundeinkommen
könne er sich mit den Lebensfragen
beschäftigen: „Was ist der Sinn des
Lebens?“, „Welche Werte vertrete
ich?“. Im Sinne einer reflektierten Aus-
richtung des eigenen, selbstverant-
wortlichen Lebens und der eigenen Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben ent-
spreche das Grundeinkommen bei
Fromm einer Pauschale für Muße-,
Besinnungs- und Umorientierungszeit-
en, so Blaschke,

Blaschke greift zahlreiche Themen der
Grundeinkommens-Debatte auf: den
Faulheitsvorwurf genauso wie die De-
batte um die Emanzipation der Frau
durch ein Grundeinkommen oder Grun-
deinkommen als (arbeits-)marktpoli-
tischen Ansatz. Einen guten einführen-
den Einblick in christliche Positionen
zum Grundeinkommen bietet er mit
dem Kapitel 7.7. Hier werden Argu-
mente aus der Sicht der Katholischen
Soziallehre wie aus der Rechtferti-
gungslehre der evang. Kirche vorgetra-
gen.

Blaschke plädiert gemeinsam mit an-
deren DenkerInnen für ein Gemeinwe-
sen, in dem sich Individuen frei as-
soziieren und solidarisch leben können.
Der autonom denkende und handelnde
Mensch ist unverzichtbar für ein
demokratisches Gemeinwesen. Oder an-
ders ausgedrückt: Sozialismus ist nicht
ohne Freiheit denkbar. Abschließend
fasst Blaschke zusammen, dass das be-
dingungslose Grundeinkommen (wie
auch bei Fromm) eingebunden ist in
eine grundlegende transformatorische
Konzept ion in  Richtung e iner
demokratisch-freiheitlichen und sozialis-
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tischen Gesellschaft.

Abschnitt III
Sehr umfassend ist der Vergleich von
Grundsicherungs- und Grundeinkom-
mensmodellen ausgefallen (ca. 80 Seit-
en). Hier werden allerdings nur Mod-
elle aus Deutschland berücksichtigt.
Sehr gut nachvollziehbar in diesem
Band ist, dass Grundsicherungs- bzw.
Mindestsicherungsmodelle (im Gegen-
satz zu Grundeinkommens-Modellen)
immer eine Neiddebatte hervorrufen.
Zudem se ien  s ie  weder  Armut

bekämpfend noch existenz- und die ge-
sellschaftliche Teilhabe sichernd (wie
das Grundeinkommen), weil sie dem
Lohnabstandsgebot gehorchen.

Abschnitt IV
Im letzten Teil des Bandes stellt Jose
Iglésias Fernández das „Grundeinkom-
men der Gleichen“ vor (Spanien). Ru-
urik Holm informiert über die poli-
tische Auseinandersetzung mit dem
Grundeinkommen in Finnland. Melina
Klaus (KPÖ) beschreibt den Diskussion-
sprozess in der Kommunistischen Partei

Österreichs zum Grundeinkommen und
Sepp Kusstatscher berichtet über den
Stand der Grundeinkommens-Debatte
in Italien.

Markus Blümel: Redaktionsmitglied
(Radio) von Context XXI von April
2001 bis Februar 2002.
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